
113.10.2014

Das neue Mess- und Eichgesetz (MessEG)
Anzeigepflicht, Eichgebühren 
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Im Dezember 2014 wurde die Mess- und Eichverordnung (MessEV) im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Dadurch trat zum 01.01.2015 das neue Eichrecht 
(u. a. Mess- und Eichgesetz (MessEG)) in Kraft.

Damit kommen einige Neuerungen auf die Haus-/Wohnungseigentümer, wie 
Hausverwaltungen zu.

� Mess- und Eichverordnung (MessEV)
� Mess- und Eichgebührenverordnung (MessEGebV)

MessEG
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Das neue Eichrecht betrifft für die Wohnungswirtschaft vor allem

• Warmwasserzähler
• Kaltwasserzähler
• Wärmezähler
• Kältezähler

Das neue Eichrecht betrifft keine

• Heizkostenverteiler, da diese keiner Eichpflicht unterliegen

Allgemeines zu Eichung und MessEG
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Eichpflichtige Zähler dürfen nach Ablauf der Eichfrist nicht mehr verwenden 
werden!

Messgeräte dürfen nach den §§ 31, 37 MessEG nicht ungeeicht verwendet 
werden. Die Verwendung ungeeichter Messgeräte stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar, welche mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- EUR je Verwendung geahndet 
werden kann.

Daher dürfen keine ungeeichten Messgeräte bzw. deren Werte mehr in der Heiz-
und Betriebskostenabrechnung verwendet werden. Die Werte müssen künftig 
hilfsweise berechnet, also geschätzt werden.

Allgemeines zu Eichung und MessEG
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Es gibt seit dem 01.01.2015 keine Ersteichung mehr.

Statt dessen gibt es die Konformitätsbewertung als gleichwertiges 
Nachweisinstrument. 

Die Hersteller müssen im Rahmen ihres Produktionsprozesses sicherstellen, 
dass die erfolgreiche Konformitätsbewertung durchgeführt wurde. Dadurch haben 
die Gerätehersteller eine höhere Verantwortung.

Die Konformitätsbewertung erfolgt durch zertifizierte, ständig überwachte 
Produktionsabläufe und wird durch die Konformitätskennzeichnung auf den 
Zählern dargestellt.

Allgemeines zu Eichung und MessEG
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MUSTER:

CE  = Europäische Norm
M    = Metrologie Kennzeichen
15   = Jahreszahl
105 = 105 unabhängige Konformitätsbewertungsstelle 

Allgemeines zu Eichung und MessEG
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Eichgebühren nur noch für 

• Befundprüfungen
• Nacheichungen

berechnet werden dürfen.

Was bedeutet das in der Praxis?

Für Neugeräte werden von den Herstellern sog. Konformitätsgebühren-/entgelte
direkt mit dem Zähler berechnet. 

Die Eichgültigkeit beginnt mit der In-Verkehr-Bringung der Zähler.

Allgemeines zu Eichung und MessEG
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Mit dem Inkrafttreten der Mess- und Eichgebührenverordnung (MessEGebV) zum 
01.01.2015 wurden die bisherigen Eichgebühren zum 28.03.2015
überarbeitet/erhöht.

Mess- u. Eichgebührenverordnung (MessEGebV)

Zähler bisher ab 28.03.2015

Kaltwasserzähler bis Qn 6,0 7,00 € 8,40 €

Warmwasserzähler bis Qn 6,0 8,19 € 8,40 €

Wärmezähler bis Qn 6,0 35,19 € 35,40 €
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Das neue Mess- und Eichgesetz gibt die Pflicht für den Verwender eines 
Messgerätes auf, neue oder ausgetauschte Geräte innerhalb von 6 Wochen 
nach deren Einbau/Inbetriebnahme der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
zu melden.

Es gibt 2 Möglichkeiten der Meldung an die Eichbehörden:

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Möglichkeit 1

• Einzelmeldung (§32 Abs. 1 MessEG): 

beinhaltet je Gerät folgende Angaben:

• Geräteart � bspw. Wasserzähler

• Hersteller � bspw. Lorenz

• Typbezeichnung � bspw. MPM 7 (=MessPatroneMehrstrahl, 7=2“ Koax)

• Jahr der Kennzeichnung des Messgeräts � bspw. 2015

• Anschrift desjenigen, der das Messgerät verwendet � bspw. Hausverwaltung X

Bahnhofstr. 1

80999 München

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Möglichkeit 2

• Sammelmeldung (§32 Abs. 2 MessEG): 

Wenn in einer Liegenschaft eine Vielzahl gleichartiger Messgeräte in Betrieb 
genommen werden, bspw. 30 Unterputzzähler der gleichen Bauart/Herstellers. 

Hier ist nur eine einmalige Meldung je Verwender und Messgeräteart 
erforderlich. 

Nur bei Aufforderung durch die Eichbehörde sind die Daten für jedes einzelne 
Gerät zur Verfügung zu stellen (Daten laut §32 Abs. 1 MessEG). 

Diese Gerätedaten können auch elektronisch vorgehalten werden.

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Bußgeld möglich!

Wer der Anzeigepflicht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 EUR belangt werden.

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Eine gute Übersicht erhält man unter www.eichamt.de
Die Eingabemaske ist sehr User-freundlich gestaltet

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Eine gute Übersicht erhält man unter www.eichamt.de

MessEG – Anzeigepflicht §32
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MessEG – Anzeigepflicht §32
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MessEG – Anzeigepflicht §32
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Eine gute Übersicht erhält man unter www.eichamt.de

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Umlagefähigkeit?

Die Umlagefähigkeit der Gebühren ist derzeit nicht „gesetzlich“ in der 
Heizkostenverordnung (HKVO) geregelt.

Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um umlagefähige Kosten im Sinne der

§§ 2 Nr. 2 und Nr. 4a Betriebskostenverordnung (BetrKV), bzw. 
§ 7 Abs. 2 Satz 1 der Heizkostenverordnung (HKVO) handelt 

"Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung…..“

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Wer ist der Verwender?

Der Eigentümer ist im Regelfall der Verwender!

Hier gibt es allerdings noch unterschiedliche Auslegungen:

- Bei kommunalen Geräten wie bspw. Gaszählern ist der Messstellenbetreiber  
der Verwender. 

- Der Messstellenbetreiber ist derjenige der die Verfügungsgewalt inne hält und 
die Abrechnung erstellt.

MessEG – Anzeigepflicht §32
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Wer ist der Verwender?

Der Eigentümer ist im Regelfall der Verwender!

Bei Geräten aus der Wohnungswirtschaft liegt die Verfügungsgewalt bei den
Haus- /Wohnungseigentümern, bzw. deren beauftragten Hausverwaltungen.

Diese erstellen die Abrechnungen und „bedienen“ sich dabei Messdienst-
unternehmen als Erfüllungsgehilfen/Subunternehmer.

Daher ist der Verwender die Wohnungswirtschaft.

Die Haus- und Grund vertritt hier in Teilen einen anderen Standpunkt:
Quelle Google: https://www.hausundgrund -nuernberg.de/.../24-aktuelles.html

MessEG – Anzeigepflicht §32
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MessEG – Anzeigepflicht §32
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Fragen?

Fragen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ende


